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1. Freiwillige Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 
innerhalb der kurzen Zeit

Erst im Februar 2022 fällte der Bundesfi nanzhof (BFH) ein Ur-
teil über die Berücksichtigung von freiwilligen Umsatzsteuer-
Vorauszahlungen innerhalb der kurzen Zeit in Einnahmen- 
Überschussrechnungen. Am 13. Dezember folgte das nächste 
Urteil zu der gleichen Thematik.

Ein Steuerpfl ichtiger zahlte am 6. Januar seine Umsatzsteuer-
Vorauszahlung für den vergangenen Dezember. Da ihm eine 
erteilte Dauerfristverlängerung gewährt wurde, ist die Fällig-
keit dafür eigentlich erst am 10. Februar. Die geleistete Zah-
lung setzte er gewinnmindernd in der Gewinnermittlung für 
den Dezember an. Das Finanzamt aber erkannte die Zahlung 
nicht als Betriebsausgabe für das Vorjahr an, sondern erst für 
das Jahr der tatsächlichen Zahlung. Diese Herangehensweise 
begründete es mit der durch die Dauerfristverlängerung ver-
schobenen Fälligkeit der Zahlung.

Der BFH stimmte dieser Vorgehensweise zu. Die Umsatzsteu-
er-Vorauszahlung für den Voranmeldungszeitraum des De-
zembers des Vorjahres, die zwar innerhalb des für § 11 Abs. 2 
Satz 2 EStG maßgeblichen Zehn-Tages-Zeitraums geleistet, 
aber wegen einer Dauerfristverlängerung erst danach fällig 
wird, ist bei der Gewinnermittlung durch Einnahmen-Über-
schuss-Rechnung erst im Jahr des Abfl usses als Betriebsaus-
gabe zu berücksichtigen.

BFH, Urt. v. 13.12.2022 – VIII R 1/20
(DW202305_Z2)

2. Zur Einlage eines Kommanditisten

Dem Bundesfi nanzhof (BFH) lag ein Fall vor, in dem ein Kom-
manditist eine Einlage i. S. v. § 15a EStG geleistet hatte. Dieser 
leistete eine hohe Einlage, sodass nun geklärt werden muss, ob 
die ihm zuzurechnenden Verluste nicht lediglich verrechenbar, 
sondern in voller Höhe ausgleichs- und abzugsfähig sind.

In dem entsprechenden Urteil vom 10.11.2022 stellt der BFH 
einige Grundsätze dazu klar. Einlagen können ein negatives 
Kapitalkonto des Kommanditisten verringern. Sie ermöglichen 
dann im Jahr der Verlustentstehung den Verlustausgleich nach 
Maßgabe des § 15a EStG; sie können damit das Verlustaus-
gleichsvolumen des Kommanditisten erhöhen. Einlagen, die 
geeignet sind, das Verlustausgleichsvolumen des Komman-
ditisten zu erhöhen, sind sog. Pfl ichteinlagen, zu deren Er-
bringung der Kommanditist nach dem Gesellschaftsvertrag 
verpfl ichtet ist. Aber auch die Erbringung einer vom Gesell-
schaftsvertrag zugelassenen, freiwilligen Einlage des Gesell-
schafters kann zur Erhöhung des Verlustausgleichsvolumens 
führen. 

Allerdings ist eine derartige freiwillige Einlage nur dann gege-
ben, wenn sie gesellschaftsrechtlich, insbesondere nach dem 
Gesellschaftsvertrag, zulässig ist. Dementsprechend führt die 
Buchung einer freiwillig vom Kommanditisten erbrachten Ein-
lage auf einem variablen Eigenkapitalkonto nur dann zu einer 
Erhöhung des Verlustausgleichsvolumens, wenn es sich um 
eine gesellschaftsrechtlich zulässige Einlage in das Gesamt-
handsvermögen der Gesellschaft handelt.

Der BFH erläutert zudem, dass der Gewinnfeststellungsbe-
scheid der Grundlagenbescheid für den Verlustfeststellungs-
bescheid ist, soweit er den Anteil eines Gesellschafters am 
Steuerbilanzgewinn der Gesellschaft und das etwaige Er-
gebnis von Ergänzungsbilanzen feststellt. Der Verlustfest-
stellungsbescheid seinerseits ist Grundlagenbescheid für die 
im Rahmen des Gewinnfeststellungsbescheids zutreffende 
Feststellung der bei der Veranlagung eines Gesellschafters 
anzusetzenden steuerpfl ichtigen Einkünfte, denn er entfaltet 
Bindungswirkung hinsichtlich der Verlustausgleichsfähigkeit. 
Denn ein Verlust kann nicht gleichzeitig nur verrechenbar und 
bei einem Kommanditisten ausgleichsfähig sein.

BFH, Urt. v. 10.11.2022 – IV R 8/19
(DW202305_Z1)


